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Kapitalverkehrsfreiheit


	
		
			
			


			EuGH 15.09.2011 Rs C�310/09 Accor
			
			


			1.      Die Art. 49 AEUV und 63 AEUV stehen die Vermeidung einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung von Dividenden
bezweckenden Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie den im Ausgangsverfahren fraglichen entgegen, wonach eine
Muttergesellschaft auf den Steuervorabzug, den sie bei der Weiterverteilung der von ihren Tochtergesellschaften
ausgeschütteten Dividenden an ihre Anteilseigner zu entrichten hat, die Steuergutschrift anrechnen kann, die mit der
Ausschüttung dieser Dividenden verbunden ist, sofern diese von einer in diesem Mitgliedstaat ansässigen
Tochtergesellschaft stammen, wonach dieses Recht jedoch nicht besteht, wenn diese Dividenden von einer in einem
anderen Mitgliedstaat ansässigen Tochtergesellschaft stammen, da diese Rechtsvorschriften in diesem Fall nicht zur
Erteilung einer mit der Ausschüttung dieser Dividenden durch diese Tochtergesellschaft verbundenen Steuergutschrift
berechtigen.  
			
			


			2.      Führt eine nationale Steuerregelung wie die im Ausgangsverfahren fragliche als solche nicht dazu, dass der
Steuerschuldner die von ihm ohne rechtlichen Grund entrichtete Steuer auf einen Dritten abwälzt, so verwehrt es das
Unionsrecht dem betreffenden Mitgliedstaat, die Erstattung der von der Muttergesellschaft gezahlten Beträge mit der
Begründung abzulehnen, dass entweder diese Erstattung zu einer ungerechtfertigten Bereicherung der Muttergesellschaft
führen würde oder dass der von dieser abgeführte Betrag für sie keine buchhalterische oder steuerliche Belastung darstelle,
sondern auf die Gesamtheit der für die Weiterverteilung an ihre Anteilseigner in Betracht kommenden Beträge angerechnet
werde.  
			
			


			3.      Nach den Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität ist es nicht unzulässig, dass die Erstattung der Beträge an eine
Muttergesellschaft, die sicherstellen soll, dass die von deren in Frankreich ansässigen Tochtergesellschaften
ausgeschütteten Dividenden und die von ihren in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Tochtergesellschaften
ausgeschütteten Dividenden, die jeweils von der Muttergesellschaft weiterverteilt werden, steuerlich gleichbehandelt
werden, davon abhängig gemacht wird, dass der Steuerschuldner die Angaben macht, über die nur er verfügt und die sich
hinsichtlich jeder streitigen Dividende insbesondere auf den tatsächlich angewandten Steuersatz und auf den
Steuerbetrag beziehen, der tatsächlich auf die von den in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Tochtergesellschaften des
Steuerschuldners erwirtschafteten Gewinne entrichtet wurde, während für in Frankreich ansässige Tochtergesellschaften
solche Angaben, die der Verwaltung bekannt sind, nicht verlangt werden. Die Vorlage der genannten Angaben kann
jedoch nur verlangt werden, sofern es sich, insbesondere unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften der genannten
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Mitgliedstaaten über die Vermeidung der Doppelbesteuerung und die Eintragung der zu zahlenden Körperschaftsteuer
sowie die Aufbewahrung von Verwaltungsunterlagen, nicht als praktisch unmöglich oder als zu schwierig erweist, den
Nachweis der Zahlung der Steuer durch die in den anderen Mitgliedstaaten ansässigen Tochtergesellschaften zu
erbringen. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob diese Voraussetzungen im Ausgangsverfahren erfüllt sind.  

			
			
		
		
			
			


			 EuGH 05.05.2011 Rs C�267/09 Kommission / Portugal
			
			


			1.      Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 56 EG verstoßen, dass sie Art. 130 des
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Einkommensteuergesetz) erlassen und beibehalten hat,
wonach gebietsfremde Steuerpflichtige verpflichtet sind, einen steuerlichen Vertreter in Portugal zu benennen, wenn sie
zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtende Einkünfte erzielen.  
			
			


			2.      Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  
			
			


			3.      Die Portugiesische Republik trägt drei Viertel der gesamten Kosten. Die Europäische Kommission trägt das übrige Viertel.  
			
			


			4.      Das Königreich Spanien trägt seine eigenen Kosten.  

			
			
		
		
			
			


			 EuGH 05.05.2011 Rs C�384/09 Prunus
			
			


			Art. 64 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass Art. 63 AEUV nicht die Anwendung einer am 31. Dezember 1993
bestehenden nationalen Regelung berührt, die Gesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union von
der Steuer auf den Verkehrswert von in diesem Staat belegenen Immobilien befreit, diese Befreiung aber bei
Gesellschaften mit Sitz in einem überseeischen Land oder Gebiet vom Bestehen eines zwischen dem besagten
Mitgliedstaat und diesem Land oder Gebiet zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht geschlossenen
Amtshilfeabkommens oder davon abhängig macht, dass diese juristischen Personen aufgrund eines Staatsvertrags, der
eine Bestimmung über ein Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit enthält, keiner höheren
Besteuerung unterworfen werden dürfen als die im Gebiet eben dieses Mitgliedstaats ansässigen Gesellschaften. 
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			EuGH 28.10.2010 Rs C�72/09 Établissements Rimbaud
			
			


			Art. 40 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 steht nationalen Rechtsvorschriften wie
den im Ausgangsverfahren fraglichen nicht entgegen, wonach Gesellschaften mit satzungsmäßigem Sitz im Gebiet eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union von der streitigen Steuer befreit sind, während diese Befreiung für eine Gesellschaft
mit satzungsmäßigem Sitz im Gebiet eines zum Europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Drittstaats vom Bestehen eines
zwischen dem genannten Mitgliedstaat und diesem Drittstaat zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht
geschlossenen Amtshilfeabkommens oder davon abhängig ist, dass diese juristischen Personen aufgrund eines
Staatsvertrags, der eine Bestimmung über ein Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit enthält,
keiner höheren Besteuerung unterworfen werden dürfen als im Gebiet eines Mitgliedstaats ansässige Gesellschaften.  

			
			
		
		
			
			


			EuGH 22.4.2010 Rs C�510/08 Mattner
			
			


			Art. 56 EG in Verbindung mit Art. 58 EG ist dahin auszulegen, dass
			er der Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren
			streitigen entgegensteht, die hinsichtlich der Berechnung der
			Schenkungsteuer vorsieht, dass der Freibetrag auf die
			Steuerbemessungsgrundlage im Fall der Schenkung eines im Inland
			belegenen Grundstücks dann, wenn Schenker und Schenkungsempfänger zur
			Zeit der Ausführung der Schenkung ihren Wohnsitz in einem anderen
			Mitgliedstaat hatten, niedriger ist als der Freibetrag, der zur
			Anwendung gekommen wäre, wenn zumindest einer von ihnen zu diesem
			Zeitpunkt seinen Wohnsitz im erstgenannten Mitgliedstaat gehabt hätte. 

			
			
		
		
			
			


			EuGH 1.10.2009 Rs C�247/08 Gaz de France &ndash; Berliner Investissement 

			
			
			1.      Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemeinsame Steuersystem der
Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten ist in Verbindung mit Buchst. f ihres Anhangs dahin
auszulegen, dass eine französische Gesellschaft in der Rechtsform einer &bdquo;société par actions simplifiée&ldquo;
nicht als &bdquo;Gesellschaft eines Mitgliedstaats&ldquo; im Sinne der Richtlinie angesehen werden kann, bevor diese
durch die Richtlinie 2003/123/EG des Rates vom 22. Dezember 2003 geändert wurde.
			
			
			2.      Die Prüfung der zweiten Frage hat nichts ergeben, was die Gültigkeit von Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 90/435 in
Verbindung mit Buchst. f ihres Anhangs und mit Art. 5 Abs. 1 dieser Richtlinie beeinträchtigen könnte. 
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			EuGH 16.7.2009 Rs C�128/08 Damseaux
			
			
			Da das Gemeinschaftsrecht bei seinem gegenwärtigen Stand und in einer Situation wie der im Ausgangsverfahren in
Rede stehenden in Bezug auf die Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft keine
allgemeinen Kriterien für die Verteilung der Befugnisse der Mitgliedstaaten untereinander vorschreibt, steht Art. 56 EG
einem bilateralen Steuerabkommen wie dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht entgegen, nach dem die
Dividenden, die von einer in einem Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft an einen in einem anderen Mitgliedstaat
ansässigen Anteilseigner gezahlt werden, in beiden Mitgliedstaaten besteuert werden können und das für den
Wohnsitzmitgliedstaat des Anteilseigners keine unbedingte Verpflichtung zur Verhinderung der sich daraus ergebenden
juristischen Doppelbesteuerung vorsieht. 
			
			
		
		
			
			


			EuGH 27.1.2009 Rs C�318/07 Persche
			
			
			Macht ein Steuerpflichtiger in einem Mitgliedstaat die steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden an Einrichtungen geltend,
die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig und dort als gemeinnützig anerkannt sind, fallen solche Spenden auch dann
unter die Bestimmungen des EG-Vertrags über den freien Kapitalverkehr, wenn es sich um Sachspenden in Form von
Gegenständen des täglichen Gebrauchs handelt.
			2.      Art. 56 EG steht der Regelung eines Mitgliedstaats entgegen, wonach bei Spenden an als gemeinnützig anerkannte
Einrichtungen nur Spenden an im Inland ansässige Einrichtungen von der Steuer abgezogen werden können, ohne jede
Möglichkeit für den Spender, nachzuweisen, dass eine Spende an eine Einrichtung, die in einem anderen Mitgliedstaat
ansässig ist, die nach dieser Regelung geltenden Voraussetzungen für die Gewährung einer solchen Vergünstigung erfüllt. 
			
			
		
		
			
			


			 
			EuGH 11.09.2007 C-76/05 Schwarz und Gootjes-Schwarz
			
			
			Wenn Steuerpflichtige eines Mitgliedstaats ihre
			Kinder zur Schulausbildung in eine Schule schicken, die sich in einem
			anderen Mitgliedstaat befindet und im Wesentlichen aus privaten Mitteln
			finanziert wird, ist Art. 49 EG dahin auszulegen, dass er einer
			Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die vorsieht, dass
			Schulgeldzahlungen an bestimmte Privatschulen im Inland als
			Sonderausgaben einkommensteuermindernd berücksichtigt werden können,
			diese Möglichkeit aber in Bezug auf Schulgeldzahlungen an Privatschulen
			in anderen Mitgliedstaaten generell ausschließt.
			
			
			Wenn
			Steuerpflichtige eines Mitgliedstaats ihre Kinder zur Schulausbildung
			in eine Schule in einem anderen Mitgliedstaat schicken, deren
			Leistungen nicht unter Art. 49 EG fallen, steht Art. 18 EG einer
			Regelung eines Mitgliedstaats entgegen, die vorsieht, dass
			Schulgeldzahlungen an bestimmte Schulen im Inland als Sonderausgaben
			einkommensteuermindernd berücksichtigt werden können, diese Möglichkeit
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			aber in Bezug auf Schulgeldzahlungen an Schulen in anderen
			Mitgliedstaaten generell ausschließt.
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			EuGH 15.04.2010 Rs C-96/08 CIBA
			
			


			Die Art. 43 EG und 48 EG stehen einer Regelung eines Mitgliedstaats
			entgegen, nach der ein Unternehmen mit Sitz in diesem Mitgliedstaat
			verpflichtet ist, eine Abgabe wie die Berufsausbildungsabgabe zu
			zahlen, deren Höhe auf der Grundlage seiner Lohn- und Gehaltskosten,
			einschließlich derjenigen, die auf eine Zweigniederlassung des
			Unternehmens in einem anderen Mitgliedstaat entfallen, berechnet wird,
			wenn dieses Unternehmen in der Praxis hinsichtlich dieser
			Zweigniederlassung daran gehindert ist, die nach der betreffenden
			Regelung vorgesehenen Möglichkeiten zur Verringerung des Betrags der
			genannten Abgabe in Anspruch zu nehmen oder Zugang zu ihnen zu erhalten. 

			
			
		
		
			
			


			 
			EuGH 18.07.2007 C-231/05 Oy AA
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			Art. 43 EG steht einer Regelung im Recht eines Mitgliedstaats wie
			der im Ausgangsverfahren streitigen nicht entgegen, wonach eine in
			diesem Mitgliedstaat ansässige Tochtergesellschaft einen an ihre
			Muttergesellschaft gezahlten Konzernbeitrag nur dann von ihren
			steuerpflichtigen Einkünften abziehen kann, wenn die Muttergesellschaft
			ihren Sitz in diesem Mitgliedstaat hat. 

			
			
		
		
			
			


			 
			EuGH 05.07.2007 C-522/04 Kommission / Belgien
			
			
			Das Königreich Belgien hat dadurch gegen seine
			Verpflichtungen aus den Art. 18 EG, 39 EG, 43 EG und 49 EG, den Art.
			28, 31 und 36 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom
			2. Mai 1992 sowie Art. 4 der Richtlinie 92/96/EWG des Rates vom 10.
			November 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
			für die Direktversicherung (Lebensversicherung) sowie zur Änderung der
			Richtlinien 79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte Richtlinie
			Lebensversicherung), nach Neufassung jetzt Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
			2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November
			2002 über Lebensversicherungen, verstoßen, dass es
			
			
			die
			Abzugsfähigkeit der Arbeitgeberbeiträge, die die Erfüllung eines
			Vertrags über eine Zusatzversicherung für das Alter und für einen
			vorzeitigen Todesfall von der in Art. 59 Einkommensteuergesetzbuch
			1992, koordiniert durch die Königliche Verordnung vom 10. April 1992,
			in der durch das Gesetz vom 28. April 2003 über Zusatzrenten und die
			Steuerregelung für diese sowie bestimmte Zusatzvergünstigungen im
			Bereich der sozialen Sicherheit geänderten Fassung vorgesehenen
			Voraussetzung abhängig macht, dass diese Beiträge an ein in Belgien
			niedergelassenes Versicherungsunternehmen oder einen dort
			niedergelassenen Versorgungsfonds gezahlt werden;
			
			
			die
			Steuerermäßigung für langfristiges Sparen, die gemäß den Art. 145/1 und
			145/3 des Einkommensteuergesetzbuchs 1992 in der durch das Gesetz vom
			28. April 2003 geänderten Fassung für vom Arbeitgeber vom Gehalt des
			Arbeitnehmers oder vom Unternehmen vom Gehalt des Unternehmensleiters,
			der nicht durch Arbeitsvertrag verpflichtet ist, einbehaltene
			persönliche Beiträge zur Zusatzversicherung für das Alter und für einen
			vorzeitigen Todesfall oder für eine Zusatzrente gewährt wird, von der
			Voraussetzung abhängig macht, dass diese Beiträge an ein in Belgien
			niedergelassenes Versicherungsunternehmen oder einen dort
			niedergelassenen Versorgungsfonds gezahlt werden;
			
			
			in
			Art. 364bis des Einkommensteuergesetzbuchs 1992 in der durch das Gesetz
			vom 28. April 2003 geänderten Fassung vorsieht, dass in Fällen, in
			denen die Kapitalbeträge, die Rückkaufwerte und die Sparguthaben im
			Sinne von Art. 34 dieses Gesetzbuchs einem Steuerpflichtigen ausgezahlt
			oder zugewiesen werden, nachdem er seinen Wohnsitz oder sein Vermögen
			ins Ausland verlagert hat, die Zahlung oder die Zuweisung als am Tag
			vor dieser Verlegung erfolgt gilt, und in Art. 364bis Abs. 2 jede in
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			Art. 34 § 2 Nr. 3 dieses Gesetzbuchs genannte Übertragung einer
			Zuweisung gleichgestellt hat, so dass jeder Versicherer die Pflicht
			hat, gemäß Art. 270 dieses Gesetzbuchs bei den Kapitalbeträgen und
			Rückkaufwerten, die einem Gebietsfremden ausgezahlt werden, der zu
			irgendeinem Zeitpunkt in Belgien Steuerinländer gewesen ist, einen
			Berufssteuervorabzug vorzunehmen, sofern diese Beträge oder Werte ganz
			oder teilweise in dem Zeitraum gebildet worden sind, in dem der
			Betroffene in Belgien Steuerinländer gewesen ist, auch wenn vom
			Königreich Belgien geschlossene bilaterale Besteuerungsabkommen dem
			anderen Vertragsstaat das Recht zur Besteuerung dieser Einkünfte geben;
			
			
			gemäß
			Art. 364ter des Einkommensteuergesetzbuchs 1992 in der durch das Gesetz
			vom 28. April 2003 geänderten Fassung Kapitalbeträge oder Rückkaufwerte
			besteuert, die durch Arbeitgeberbeiträge oder persönliche Beiträge für
			Zusatzrenten gebildet worden sind, die durch den Pensionsfonds oder die
			Versicherungseinrichtungen, bei denen sie gebildet worden sind, für den
			Begünstigten oder seinen Rechtsnachfolger auf einen anderen
			Pensionsfonds oder eine andere Versicherungseinrichtung, die außerhalb
			Belgiens niedergelassen sind, übertragen worden sind, während eine
			solche Übertragung keinen steuerpflichtigen Vorgang darstellt, wenn die
			Kapitalbeträge oder Rückkaufwerte auf einen anderen Pensionsfonds oder
			eine andere Versicherungseinrichtung, die in Belgien niedergelassen
			sind, übertragen werden;
			
			
			auf
			der Grundlage von Art. 224/2bis der Allgemeinen Regelung für der
			Stempelsteuer gleichgestellte Abgaben, hervorgegangen aus der
			Königlichen Verordnung vom 3. März 1927, in der durch die Königliche
			Verordnung vom 30. Juli 1994 geänderten Fassung von ausländischen
			Versicherern, die in Belgien keinen Geschäftssitz haben, verlangt, dass
			sie, bevor sie ihre Dienstleistungen in Belgien anbieten, die Zulassung
			eines verantwortlichen Vertreters mit Wohnsitz in Belgien erwirken, der
			sich schriftlich persönlich gegenüber dem Staat verpflichtet, die
			jährliche Steuer auf Versicherungsverträge, die Zinsen und die
			Geldbußen zu zahlen, die aufgrund von Verträgen über in Belgien
			belegene Risiken geschuldet werden.
			
			
			Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
			
			
			Das Königreich Belgien trägt die Kosten.
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			EuGH 17.11.2009 Rs C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri  
			
			
			


			1.      Art. 49 EG ist dahin auszulegen, dass er einer Steuervorschrift einer regionalen Körperschaft wie Art. 4 des
Gesetzes Nr. 4 der Region Sardinien vom 11. Mai 2006, Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo, in der durch Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 2 der Region Sardinien vom 29. Mai
2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione &ndash; Legge finanziaria 2007,
geänderten Fassung entgegensteht, die eine regionale Steuer auf zu touristischen Zwecken durchgeführte Landungen von
zum privaten Transport von Personen bestimmten Luftfahrzeugen und von Freizeitbooten einführt, die nur von natürlichen
und juristischen Personen mit steuerlichem Wohnsitz außerhalb des Gebiets der Region erhoben wird.
			
			


			2.      Art. 87 Abs. 1 EG ist dahin auszulegen, dass eine Steuervorschrift einer regionalen Körperschaft, die eine
Landungssteuer wie die im Ausgangsverfahren fragliche einführt, die nur von natürlichen und juristischen Personen mit
steuerlichem Wohnsitz außerhalb des Gebiets der Region erhoben wird, eine staatliche Beihilfemaßnahme zugunsten der
in diesem Gebiet ansässigen Unternehmen darstellt.
			
			
		
		
			
			


			 
			EuGH 11.09.2007 C-318/05 Kommission / Deutschland
			
			


			 Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre
			Verpflichtungen aus den Art. 18 EG, 39 EG, 43 EG und 49 EG verstoßen,
			dass sie Schulgeldzahlungen für den Besuch von Schulen in anderen
			Mitgliedstaaten generell von dem in § 10 Abs. 1 Nr. 9 des
			Einkommensteuergesetzes in der Fassung vom 19. Oktober 2002
			vorgesehenen Sonderausgabenabzug ausgeschlossen hat.
			
			
		
		
			
			


			 
			EuGH 11.09.2007 C-76/05 Schwarz und Gootjes-Schwarz
			
			
			Wenn Steuerpflichtige eines Mitgliedstaats ihre
			Kinder zur Schulausbildung in eine Schule schicken, die sich in einem
			anderen Mitgliedstaat befindet und im Wesentlichen aus privaten Mitteln
			finanziert wird, ist Art. 49 EG dahin auszulegen, dass er einer
			Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, die vorsieht, dass
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			Schulgeldzahlungen an bestimmte Privatschulen im Inland als
			Sonderausgaben einkommensteuermindernd berücksichtigt werden können,
			diese Möglichkeit aber in Bezug auf Schulgeldzahlungen an Privatschulen
			in anderen Mitgliedstaaten generell ausschließt.
			
			
			Wenn
			Steuerpflichtige eines Mitgliedstaats ihre Kinder zur Schulausbildung
			in eine Schule in einem anderen Mitgliedstaat schicken, deren
			Leistungen nicht unter Art. 49 EG fallen, steht Art. 18 EG einer
			Regelung eines Mitgliedstaats entgegen, die vorsieht, dass
			Schulgeldzahlungen an bestimmte Schulen im Inland als Sonderausgaben
			einkommensteuermindernd berücksichtigt werden können, diese Möglichkeit
			aber in Bezug auf Schulgeldzahlungen an Schulen in anderen
			Mitgliedstaaten generell ausschließt.
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